
II Rechtsakte ohne Gesetzescharakter 

VERORDNUNGEN 

★ Verordnung (EU) Nr. 679/2010 des Rates vom 26. Juli 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 479/2009 im Hinblick auf die Qualität der statistischen Daten im Rahmen des Verfahrens 
bei einem übermäßigen Defizit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

★ Verordnung (EU) Nr. 680/2010 der Kommission vom 29. Juli 2010 zur Änderung der Verord
nung (EG) Nr. 1580/2007 in Bezug auf die Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Äpfel 5 

★ Verordnung (EU) Nr. 681/2010 der Kommission vom 29. Juli 2010 zur 132. Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer res
triktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, 
dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Verordnung (EU) Nr. 682/2010 der Kommission vom 29. Juli 2010 zur Festlegung pauschaler Einfuhr
werte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise . . . . . . . . . . . 9 

Verordnung (EU) Nr. 683/2010 der Kommission vom 29. Juli 2010 zur Festsetzung des Höchstsatzes 
für die Ermäßigung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschreibung gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 462/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Verordnung (EU) Nr. 684/2010 der Kommission vom 29. Juli 2010 zur Festsetzung des Höchstsatzes 
für die Ermäßigung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschreibung gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 463/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der 
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben. 

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. 

ISSN 1725-2539 
L 198 

53. Jahrgang 

30. Juli 2010 Rechtsvorschriften 

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 

Ausgabe 
in deutscher Sprache 

Inhalt 

Preis: 3 EUR

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:198:0001:0004:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:198:0005:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:198:0007:0008:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:198:0009:0010:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:198:0011:0011:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:198:0012:0012:DE:PDF




II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 679/2010 DES RATES 

vom 26. Juli 2010 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 479/2009 im Hinblick auf die Qualität der statistischen 
Daten im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 126 Absatz 14 Unterabsatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Glaubwürdigkeit der Haushaltsüberwachung hängt 
entscheidend von verlässlichen Haushaltsstatistiken ab. 
Es ist von größter Bedeutung, dass die Daten, die von 
den Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EG) Nr. 
479/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 über die An
wendung des dem Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über das Ver
fahren bei einem übermäßigen Defizit ( 2 ) gemeldet wer
den, von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sind. 

(2) In den letzten Jahren kam es zu einer Weiterentwicklung 
des Governance-Rahmens der Europäischen Union für 
die Finanzstatistik und zu einer Anpassung der institutio
nellen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick 
auf eine verbesserte Überwachung der Haushaltsdaten 
durch die Kommission (Eurostat). 

(3) Der überarbeitete Governance-Rahmen für die Finanzsta
tistik hat insgesamt gut funktioniert und im Allgemeinen 
bei der Meldung der einschlägigen Finanzdaten zum öf
fentlichen Defizit und zum öffentlichen Schuldenstand 
befriedigende Ergebnisse gebracht. Insbesondere haben 
die Mitgliedstaaten überwiegend eine solide und vertrau
ensvolle Zusammenarbeit an den Tag gelegt sowie die 
Fähigkeit zur Übermittlung von Finanzdaten hoher Qua
lität unter Beweis gestellt. 

(4) Die jüngsten Entwicklungen haben jedoch auch klar ge
zeigt, dass der derzeitige Governance-Rahmen für die 
Finanzstatistik das Risiko der Meldung unrichtiger oder 
ungenauer Daten an die Kommission nicht ausreichend 
eindämmt. 

(5) In diesem Zusammenhang sollte die Kommission (Euros
tat) in einigen Ausnahmefällen (methodenbezogene Besu
che) über zusätzliche Zugangsrechte zu einer erweiterten 
Palette von Informationen zwecks Beurteilung der Daten
qualität in vollem Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 
223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2009 über europäische Statistiken ( 3 ) hin
sichtlich der fachlichen Unabhängigkeit verfügen. 

(6) Für die Durchführung von methodenbezogenen Besuchen 
in einem Mitgliedstaat, dessen statistische Informationen 
einer Überprüfung unterliegen, sollte die Kommission 
(Eurostat) deshalb das Recht erhalten, auf die Haushalts
daten staatlicher Einheiten auf Bundes- bzw. zentralstaat
licher, Länder- und Gemeindeebene sowie auf Sozialver
sicherungsebene zuzugreifen; zudem sollten ihr ausführ
liche Angaben über die zugrunde liegende Rechnungs
legung, die einschlägigen statistischen Erhebungen und 
Fragebogen sowie sonstige sachdienliche Informationen 
unter Einhaltung der Rechtsvorschriften über Daten
schutz und statistische Geheimhaltung vorgelegt werden. 

(7) Die Haushalte einzelner staatlicher Einrichtungen sowie 
öffentlicher Stellen, die nicht zum Staatssektor gehören, 
sollten der Hauptgegenstand der Kontrollen sein, und die 
Haushaltsdaten sollten in Bezug auf ihren statistischen 
Nutzen beurteilt werden. 

(8) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Institu
tionen und Beamten, die für die Meldung der tatsäch
lichen Daten an die Kommission (Eurostat) und die zu
grunde liegenden Haushaltsdaten zuständig sind, die Ver
pflichtungen aufgrund der statistischen Grundsätze voll
ständig einhalten.
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(9) Die Verordnung (EG) Nr. 479/2009 sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 479/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 479/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 2a 

‚Zugang‘ bedeutet, dass die einschlägigen Unterlagen und 
sonstigen Informationen auf Verlangen entweder unverzüg
lich oder so bald danach vorzulegen sind, wie dies mit der 
benötigten Zeit für die Einholung der verlangten Informatio
nen vereinbar ist.“ 

2. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Unbeschadet der die statistische Geheimhaltung be
treffenden Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über europäische Statistiken (*) übermitteln 
die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) so rasch wie 
möglich die für die Beurteilung der Datenqualität angeforder
ten relevanten statistischen Informationen. 

Statistische Informationen im Sinne des Unterabsatzes 1 sind 
nur solche Angaben, die für die Prüfung der Einhaltung der 
ESVG-Vorschriften unbedingt erforderlich sind. Der Begriff 
‚statistische Informationen‘ bezeichnet insbesondere: 

a) Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; 

b) Aufstellungen; 

c) VÜD-Datenübermittlungstabellen; 

d) zusätzliche Fragebogen und Präzisierungen im Zusam
menhang mit den Datenübermittlungen. 

Das Format der Fragebogen wird von der Kommission (Eu
rostat) nach Anhörung des Ausschusses für die Währungs-, 
Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken (im Folgenden ‚AWFZ‘ 
genannt) festgelegt. 

___________ 
(*) ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164.“ 

3. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

(1) Die Kommission (Eurostat) unterhält einen ständigen 
Dialog mit den statistischen Behörden der Mitgliedstaaten. 
Hierzu führt die Kommission (Eurostat) in allen Mitgliedstaa
ten regelmäßige Gesprächsbesuche und gegebenenfalls me
thodenbezogene Besuche durch. 

(2) Wenn die Kommission (Eurostat) Gesprächsbesuche 
und methodenbezogene Besuche durchführt, übermittelt sie 
den betroffenen Mitgliedstaaten ihre vorläufigen Feststellun
gen zur Stellungnahme.“ 

4. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 11a 

Die Gesprächsbesuche dienen der Überprüfung der gemelde
ten tatsächlichen Daten nach Artikel 8, der Untersuchung 
methodischer Fragen, der Erörterung der in den Aufstellun
gen beschriebenen statistischen Verfahren und Quellen sowie 
der Beurteilung, ob die Verbuchungsregeln eingehalten wur
den. Die Gesprächsbesuche sind dazu zu nutzen, um Risiken 
oder potenzielle Probleme bei der Qualität der gemeldeten 
Daten zu ermitteln. 

Artikel 11b 

(1) Die methodenbezogenen Besuche dienen dazu, die 
den gemeldeten Daten zugrunde liegenden Verfahren und 
Haushaltsdaten zu überprüfen und eine detaillierte Bewer
tung der Qualität der gemeldeten Daten nach Artikel 8 Ab
satz 1 vorzunehmen. 

(2) Die methodenbezogenen Besuche finden nur in Aus
nahmefällen statt, in denen eindeutige Hinweise auf erheb
liche Risiken oder Probleme bei der Datenqualität vorliegen. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung könnte beispiels
weise in folgenden Fällen davon ausgegangen werden, dass 
erhebliche Risiken oder Probleme bei der Qualität der von 
einem Mitgliedstaat gemeldeten Daten bestehen: 

a) Die Defizit- oder Schuldenstandsdaten unterliegen häufi
gen und umfänglichen Korrekturen, für die keine klare 
und angemessene Rechtfertigung vorgebracht wird; 

b) der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 
(Eurostat) nicht alle im Rahmen der Runden zur Klärung 
der VÜD-Datenmeldung oder infolge eines Gesprächs
besuchs verlangten statistischen Informationen innerhalb 
des zwischen beiden Seiten vereinbarten Zeitraums und 
legt keine klare und angemessene Begründung für die 
Verzögerung oder sein Nichtreagieren vor; 

c) der betreffende Mitgliedstaat ändert einseitig und ohne 
klare Rechtfertigung die in der Aufstellung dargelegten 
Quellen und Methoden für die Schätzung des öffentlichen 
Defizits und der öffentlichen Schuldenstände — mit er
heblichen Folgen für die Schätzungen; 

d) es liegen — mit möglicherweise erheblichen Folgen für 
die Schuldenstands- oder Defizitstatistiken — noch offene 
zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission (Euros
tat) ungelöste methodenbezogene Fragen vor, die sich aus 
den Klärungsrunden oder früheren Gesprächsbesuchen er
geben haben, was zu Vorbehalten der Kommission (Eu
rostat) bei zwei aufeinanderfolgenden VÜD-Datenmeldun
gen geführt hat;
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e) es werden anhaltende, ungewöhnlich hohe Bestands
anpassungen verzeichnet, für die keine klare Rechtfer
tigung vorgebracht wird. 

(4) Hauptsächlich unter Berücksichtigung der in Absatz 3 
genannten Kriterien trifft die Kommission (Eurostat) nach 
Unterrichtung des AWFZ eine Entscheidung über die Durch
führung eines methodenbezogenen Besuchs. 

(5) Die Kommission sollte dem Wirtschafts- und Finanz
ausschuss umfassende Informationen über die Gründe für die 
methodenbezogenen Besuche übermitteln.“ 

5. Artikel 12 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten sollen auf Verlangen der Kommis
sion (Eurostat) auf freiwilliger Basis Experten für die Volks
wirtschaftliche Gesamtrechnung zur Unterstützung, auch bei 
der Vorbereitung und Durchführung methodenbezogener Be
suche, bereitstellen. Im Rahmen ihrer Aufgaben stellen diese 
Experten unabhängiges Fachwissen zur Verfügung. Eine Liste 
solcher Experten für die Volkswirtschaftliche Gesamtrech
nung wird auf der Grundlage von Vorschlägen erstellt, die 
der Kommission (Eurostat) von den für Meldungen im Rah
men des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit zustän
digen nationalen Behörden übermittelt werden. 

Die Kommission legt die Regeln und Verfahren zur Auswahl 
der Experten — unter Berücksichtigung einer geeigneten 
Streuung und Rotation der Experten zwischen den 
Mitgliedstaaten — sowie deren Arbeitsbedingungen und die 
finanziellen Einzelheiten fest. Die Kommission trägt gemein
sam mit den Mitgliedstaaten die gesamten Kosten, die den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Unterstützung durch ihre 
nationalen Experten entstehen. 

(2) Im Rahmen der methodenbezogenen Besuche hat die 
Kommission (Eurostat) das Recht, auf die Haushaltsdaten 
sämtlicher staatlichen Einheiten auf Bundes- bzw. zentral
staatlicher, Landes- und Gemeindeebene sowie auf Sozialver
sicherungsebene zuzugreifen; zudem sind ihr Angaben über 
die bestehende zugrunde liegende detaillierte Rechnungs
legung und Haushaltsführung zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Sinne umfassen die Angaben zur Rechnungs
legung und Haushaltsführung: 

— Transaktionen und Vermögensbilanzen, 

— relevante statistische Erhebungen und Fragebogen des 
Staatssektors sowie sonstige sachdienliche Informationen 
wie Analysen, 

— Angaben der einschlägigen nationalen, regionalen und 
kommunalen Behörden zu der Ausführung des Haushalts 
aller Teilsektoren des Staatssektors, 

— die Haushaltsdaten außerbudgetärer Einrichtungen, Ver
bände und nicht-gewinnorientierter sowie sonstiger Ein
richtungen, die in der volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nung zum Staatssektor gehören, 

— die Haushaltsdaten der Sozialversicherungsfonds. 

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, 
um die methodenbezogenen Besuche zu erleichtern. Diese 
Besuche können bei den nationalen Behörden, die an den 
Meldungen im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßi
gen Defizit beteiligt sind, sowie bei allen direkt oder indirekt 
mit der Erstellung der Haushaltsdaten und der Daten zum 
öffentlichen Schuldenstand befassten Stellen stattfinden. In 
beiden Fällen unterstützen die nationalen statistischen Ämter 
als die nationalen Koordinatoren nach Artikel 5 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 die Kommission (Eurostat) 
bei der Organisation und Koordinierung der Besuche. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese nationalen Behörden 
und Stellen sowie erforderlichenfalls ihre nationalen Behör
den, zu deren Aufgaben die Überwachung des Haushalts 
gehört, den Beamten der Kommission oder den anderen in 
Absatz 1 genannten Experten die Unterstützung gewähren, 
die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, und ihnen 
unter anderem Unterlagen zugänglich machen, die zum 
Nachweis der gemeldeten tatsächlichen Defizit- und Schul
denstandszahlen und der ihnen zugrunde liegenden Haus
haltsdaten herangezogen werden. Vertrauliche Aufzeichnun
gen des nationalen statistischen Systems sowie sonstige ver
trauliche Daten sollten der Kommission (Eurostat) nur 
zwecks Beurteilung der Qualität zur Verfügung gestellt wer
den. Die Experten für die Volkswirtschaftliche Gesamtrech
nung, die die Kommission (Eurostat) im Rahmen der metho
denbezogenen Besuche unterstützen, unterzeichnen vor dem 
Zugriff auf diese vertraulichen Aufzeichnungen oder Daten 
eine Verpflichtungserklärung über die Wahrung der Geheim
haltung.“ 

6. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die der Kom
mission (Eurostat) gemeldeten tatsächlichen Daten in Über
einstimmung mit den in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 
223/2009 festgelegten Grundsätzen geliefert werden. Die na
tionalen Statistikämter gewährleisten in diesem Zusammen
hang, dass die gemeldeten Daten mit Artikel 1 der vorlie
genden Verordnung und den zugrunde liegenden Ver
buchungsregeln des ESVG 95 im Einklang stehen. Die Mit
gliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Statistikämter 
Zugang zu allen für die Erfüllung dieser Aufgaben sachdien
lichen Informationen erhalten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen durch geeignete Maßnah
men sicher, dass die für die Meldung der tatsächlichen Daten 
an die Kommission (Eurostat) und der zugrunde liegenden 
Haushaltsdaten verantwortlichen Institutionen und Beamten 
rechenschaftspflichtig sind und nach den in Artikel 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 festgelegten Grundsätzen 
handeln.“
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 26. Juli 2010 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

S. VANACKERE
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VERORDNUNG (EU) Nr. 680/2010 DER KOMMISSION 

vom 29. Juli 2010 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 in Bezug auf die Auslösungsschwellen für die 
Zusatzzölle für Äpfel 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 143 Buchstabe b in Verbin
dung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kom
mission vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungs
bestimmungen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, 
(EG) Nr. 2201/96 und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im 
Sektor Obst und Gemüse ( 2 ) wird die Einfuhr der in ih
rem Anhang XVII aufgeführten Erzeugnisse überwacht. 
Diese Überwachung erfolgt nach den Modalitäten von 
Artikel 308d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvor
schriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaf
ten ( 3 ). 

(2) Zur Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 des im Rahmen 
der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay- 
Runde geschlossenen Übereinkommens über die Land
wirtschaft ( 4 ) und auf der Grundlage der letzten für 2007, 
2008 und 2009 verfügbaren Angaben sind die Aus
lösungsschwellen für die Zusatzzölle für Äpfel anzupas
sen. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen 
entspr echen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für die gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 erhält die 
Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. September 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. Juli 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

„ANHANG XVII 

ZUSATZZÖLLE: TITEL IV KAPITEL II ABSCHNITT 2 

Unbeschadet der Regeln für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur hat der Wortlaut der Warenbezeichnung nur 
Hinweischarakter. Der Anwendungsbereich der Zusatzzölle wird im Rahmen dieses Anhangs durch den Umfang der KN- 
Codes zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung bestimmt. 

Laufende Nr. KN-Code Warenbezeichnung Anwendungszeitraum Auslösungsschwellen (in Ton
nen) 

78.0015 0702 00 00 Tomaten/Paradeiser 1. Oktober bis 31. Mai 1 215 526 

78.0020 1. Juni bis 30. September 966 429 

78.0065 0707 00 05 Gurken 1. Mai bis 31. Oktober 11 879 

78.0075 1. November bis 30. April 18 611 

78.0085 0709 90 80 Artischocken 1. November bis 30. Juni 8 866 

78.0100 0709 90 70 Zucchini (Courgettes) 1. Januar bis 31. Dezember 55 369 

78.0110 0805 10 20 Orangen 1. Dezember bis 31. Mai 355 386 

78.0120 0805 20 10 Clementinen 1. November bis Ende Februar 529 006 

78.0130 0805 20 30 
0805 20 50 
0805 20 70 
0805 20 90 

Mandarinen (einschließlich Tan
gerinen und Satsumas); Wilkings 
und ähnliche Kreuzungen von Zi
trusfrüchten 

1. November bis Ende Februar 96 377 

78.0155 0805 50 10 Zitronen 1. Juni bis 31. Dezember 329 903 

78.0160 1. Januar bis 31. Mai 92 638 

78.0170 0806 10 10 Tafeltrauben 21. Juli bis 20. November 146 510 

78.0175 0808 10 80 Äpfel 1. Januar bis 31. August 1 262 435 

78.0180 1. September bis 31. Dezember 95 357 

78.0220 0808 20 50 Birnen 1. Januar bis 30. April 280 764 

78.0235 1. Juli bis 31. Dezember 83 435 

78.0250 0809 10 00 Aprikosen/Marillen 1. Juni bis 31. Juli 49 314 

78.0265 0809 20 95 Kirschen, außer Sauerkirschen/ 
Weichseln 

21. Mai bis 10. August 90 511 

78.0270 0809 30 Pfirsiche, einschließlich Brugnolen 
und Nektarinen 

11. Juni bis 30. September 6 867 

78.0280 0809 40 05 Pflaumen 11. Juni bis 30. September 57 764“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 681/2010 DER KOMMISSION 

vom 29. Juli 2010 

zur 132. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama 

bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 
27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer 
restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Orga
nisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk 
und den Taliban in Verbindung stehen, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der 
Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afgha
nistan, über die Ausweitung des Flugverbots und des Einfrierens 
von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban 
von Afghanistan ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 erster 
Gedankenstrich und Artikel 7a Absatz 1 ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die 
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren 
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verord
nung eingefroren werden. 

(2) Am 19. Juli 2010 hat der Sanktionsausschuss des Sicher
heitsrates der Vereinten Nationen beschlossen, vier natür
liche Personen in seine Liste der Personen, Gruppen und 
Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Res
sourcen einzufrieren sind, aufzunehmen. 

(3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte da
her entsprechend aktualisiert werden. 

(4) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vor
gesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, muss diese Ver
ordnung sofort in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird nach Maß
gabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 29. Juli 2010 

Für die Kommission, 
Im Namen des Präsidenten, 

Karel KOVANDA 
Geschäftsführender Generaldirektor der 

GD Außenbeziehungen
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert: 

Unter „Natürliche Personen“ werden die folgenden Einträge angefügt: 

(1) „Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib). Anschrift: Karachi, Pakistan. Geburtsdatum: etwa 1972. Geburtsort: 
Provinz Paktika, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: afghanisch. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe 
b: 20.7.2010.“ 

(2) „Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (alias (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar 
Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Geburtsdatum: (a) 21.4.1971, (b) 
22.4.1971. Geburtsort: Las Cruces, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika. Staatsangehörigkeit: (a) ame
rikanisch, (b) jemenitisch. Weitere Angaben: Seit Dezember 2007 in Jemen untergetaucht. Tag der Benennung 
nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 20.7.2010.“ 

(3) „Nasiruddin Haqqani (alias (a) Naseer Haqqani, (b) Dr. Naseer Haqqani, (c) Nassir Haqqani, (d) Nashir Haqqani, (e) 
Naseruddin, (f) Dr. Alim Ghair). Anschrift: Pakistan. Geburtsdatum: etwa 1970-1973. Geburtsort: Afghanistan. Staats
angehörigkeit: afghanisch. Weitere Angaben: Steht mit dem Haqqani Network in Verbindung, das außerhalb von 
Nordwaziristan in den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung (FATA) Pakistans operiert. Tag der Benennung nach 
Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 20.7.2010.“ 

(4) „Gul Agha Ishakzai (alias (a) Mullah Gul Agha, (b) Mullah Gul Agha Akhund, (c) Hidayatullah, (d) Haji Hidayatullah, 
(e) Hayadatullah). Anschrift: Pakistan. Geburtsdatum: etwa 1972. Geburtsort: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. 
Weitere Angaben: Gehört einem kürzlich gegründeten Taliban-Rat an, der die Beitreibung der Armensteuer (Zakat) in 
der Provinz Baluchistan, Pakistan, koordiniert. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 20.7.2010.“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 682/2010 DER KOMMISSION 

vom 29. Juli 2010 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 30. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK 36,4 
TR 105,8 
ZZ 71,1 

0707 00 05 TR 105,8 
ZZ 105,8 

0709 90 70 TR 117,1 
ZZ 117,1 

0805 50 10 AR 97,9 
UY 81,1 
ZA 110,2 
ZZ 96,4 

0806 10 10 AR 137,6 
CL 96,0 
EG 142,7 
IL 126,4 

MA 162,9 
TR 137,7 
ZA 90,0 
ZZ 127,6 

0808 10 80 AR 82,5 
BR 79,6 
CA 98,9 
CL 96,5 
CN 81,6 
MA 54,2 
NZ 111,5 
US 105,5 
UY 111,6 
ZA 103,8 
ZZ 92,6 

0808 20 50 AR 72,9 
CL 129,6 
ZA 107,0 
ZZ 103,2 

0809 10 00 TR 187,6 
ZZ 187,6 

0809 20 95 TR 250,6 
ZZ 250,6 

0809 30 TR 171,9 
ZZ 171,9 

0809 40 05 BA 64,1 
IL 161,4 
TR 126,3 
XS 74,4 
ZZ 106,6 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 683/2010 DER KOMMISSION 

vom 29. Juli 2010 

zur Festsetzung des Höchstsatzes für die Ermäßigung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im 
Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 462/2010 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 144 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 462/2010 der Kommis
sion ( 2 ) ist eine Ausschreibung zur Höchstermäßigung 
des Zolls bei der Einfuhr von Mais aus Drittländern 
nach Spanien eröffnet worden. 

(2) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1296/2008 der 
Kommission vom 18. Dezember 2008 mit Durchfüh
rungsvorschriften hinsichtlich der Zollkontingente für 
die Einfuhr von Mais und Sorghum nach Spanien und 
von Mais nach Portugal ( 3 ) kann die Kommission nach 
dem in Artikel 195 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 genannten Verfahren beschließen, einen 
Höchstsatz für die Ermäßigung des Einfuhrzolls festzuset

zen. Dabei ist insbesondere den in den Artikeln 7 und 8 
der Verordnung (EG) Nr. 1296/2008 genannten Kriterien 
Rechnung zu tragen. 

(3) Der Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot 
dem Höchstsatz für die Ermäßigung des Einfuhrzolls ent
spricht oder darunter liegt. 

(4) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Höchstsatz für die Ermäßigung des Zolls bei der Einfuhr 
von Mais für die vom 16. Juli bis zum 29. Juli 2010 im Rah
men der Verordnung (EU) Nr. 462/2010 eingereichten Ange
bote wird auf 5,50 EUR/t festgesetzt und gilt für eine Gesamt
höchstmenge von 49 000 Tonnen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 30. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EU) Nr. 684/2010 DER KOMMISSION 

vom 29. Juli 2010 

zur Festsetzung des Höchstsatzes für die Ermäßigung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im 
Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 463/2010 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 144 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 463/2010 der Kommis
sion ( 2 ) ist eine Ausschreibung zur Höchstermäßigung 
des Zolls bei der Einfuhr von Mais nach Portugal aus 
Drittländern eröffnet worden. 

(2) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1296/2008 der 
Kommission vom 18. Dezember 2008 mit Durchfüh
rungsvorschriften hinsichtlich der Zollkontingente für 
die Einfuhr von Mais und Sorghum nach Spanien und 
von Mais nach Portugal ( 3 ) kann die Kommission nach 
dem in Artikel 195 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 genannten Verfahren beschließen, einen 
Höchstsatz für die Ermäßigung des Einfuhrzolls festzuset

zen. Dabei ist insbesondere den in den Artikeln 7 und 8 
der Verordnung (EG) Nr. 1296/2008 genannten Kriterien 
Rechnung zu tragen. 

(3) Der Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot 
dem Höchstsatz für die Ermäßigung des Einfuhrzolls ent
spricht oder darunter liegt. 

(4) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Höchstsatz für die Ermäßigung des Zolls bei der Einfuhr 
von Mais für die vom vom 16. Juli bis zum 29. Juli 2010 im 
Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 463/2010 eingereichten An
gebote wird auf 6,25 EUR/t festgesetzt und gilt für eine Gesamt
höchstmenge von 63 000 Tonnen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 30. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 29. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung

DE L 198/12 Amtsblatt der Europäischen Union 30.7.2010 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 129 vom 28.5.2010, S. 60. 
( 3 ) ABl. L 340 vom 19.12.2008, S. 57.





Abonnementpreise 2010 (ohne MwSt., einschl. Portokosten für Normalversand) 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 1 100 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, Papierausgabe + jährliche 
CD-ROM 

22 EU-Amtssprachen 1 200 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 770 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, monatliche (kumulative) CD-ROM 22 EU-Amtssprachen 400 EUR pro Jahr 

Supplement zum Amtsblatt (Reihe S), öffentliche Aufträge und 
Ausschreibungen, CD-ROM, 2 Ausgaben pro Woche 

Mehrsprachig: 
23 EU-Amtssprachen 

300 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihe C — Auswahlverfahren Sprache(n) gemäß Auswahl- 
verfahren 

50 EUR pro Jahr 

Das Amtsblatt der Europäischen Union, das in allen EU-Amtssprachen erscheint, kann in 22 Sprachfassungen 
abonniert werden. Es umfasst die Reihen L (Rechtsvorschriften) und C (Mitteilungen und Bekanntmachungen). 
Ein Abonnement gilt jeweils für eine Sprachfassung. 
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates, veröffentlicht im Amtsblatt L 156 vom 
18. Juni 2005, die besagt, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der 
Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die 
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft. 
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge) umfasst 
alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM. 
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der 
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten 
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 
Im Laufe des Jahres 2010 wird das Format CD-ROM durch das Format DVD ersetzt. 

Verkauf und Abonnements 

Abonnements von Periodika unterschiedlicher Preisgruppen, darunter auch Abonnements des Amtsblatts der 
Europäischen Union, können über die Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet 
sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


